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(54) Vorfaltbares Verpackungstray

(57) Maschinell vorgefaltetes, manuell rasch auffalt-
bares, stapelbares Verpackungstray (Fig. 4+5), das aus
einem Stanzzuschnitt (Fig. 1) gebildet ist, mit Trayboden
(c), Längswänden (a), Seitenwänden (e), Doppelseiten-
wänden (b) und 45° scharnierartig umfaltbaren Einfalt-
ecken (f/g), bei dem bei der Herstellung in einem ersten

Faltvorgang die Längswände (a) (Fig.2) mit den ange-
lenkten Einfaltecken (f/g) und in einem zweiten Faltvor-
gang die Doppelseitenwände (b) um 180° umgefaltet
werden (Fig.3), wobei die Doppelseitenwände (b),
ebenso wie die Seitenwände (e), die Längswände (a)
und die Einfaltecken (f/g) in voller Trayhöhe und somit
als Stapelstützelemente ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein maschinell vorgefal-
tetes, manuell rasch auffaltbares, stapelbares Verpak-
kungstray, das aus einem Stanzzuschnitt gebildet ist,
mit Trayboden, Längswänden, Seitenwänden, Doppel-
seitenwänden mit biegsam anhängenden Doppelsei-
teneinfaltecken und 45° scharnierartig umfaltbaren Ein-
faltecken, bei dem bei der Herstellung in einem ersten
Faltvorgang die Längswände mit den angelenkten Ein-
faltecken und in einem zweiten Faltvorgang die Doppel-
seitenwände um 180° umgefaltet werden.
Es gibt viele Arten von Verpackungstrays. Jene, die mit
doppelt eingefalteten Seitenwänden ausgestattet sind,
haben den Vorteil besonders guter Stapelstabilität. Sie
haben allerdings auch den Nachteil, daß der flach ge-
stanzte Verpackungszuschnitt sowohl maschinell als
auch manuell sehr aufwendig aufgefaltet werden muß,
um für den Verwender gebrauchsfähig zu sein.
Es ist im Stand der Technik bereits bekannt, zur Be-
schleunigung des Aufrichtevorganges solcher Trays
produktionsseitig die Längs- und Seitenwände um 180°
in Richtung des Traybodens vorzufalten. Dies zeigen
die Patentschriften US-PS-3 314 589, US-PS-2 777
628, CH-A5-384 345, US-PS-2 231 515 und US-PS-2
328 186.
Bei den bekannten Konstruktionen sind die eingefalte-
ten Doppelseitenwände allerdings so schmal ausgebil-
det, daß sie gerade die Einfaltecken fixieren, Tragegriff-
bildungen begünstigen, oder beispielsweise eine Flä-
che für Arretierungsschlitze bilden.
[0002] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
-vorzugsweise aus einem Karton- oder Wellpappe-
Stanzzuschnitt herstellbares- Verpackungstray der ein-
gangs angeführten Art anzugeben, welches besonders
hohe Stapelstabilität aufweist.
Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, daß die
Doppelseitenwände ebenso wie die Seitenwände, die
Längswände und die Einfaltecken in voller Trayhöhe
und somit als Stapelstützelemente ausgebildet sind.
Da sich hier sämtliche Komponenten des Verpackungs-
trays, welche dessen Längs- und Seitenwände bilden,
über die gesamte Trayhöhe erstrecken, können in diese
Tray-Wände eingeleitete, in vertikaler Richtung wirken-
de Kräfte (so wie sie von übereinander gestapelten
Trays jeweils auf die unten liegenden Trays ausgeübt
werden) von sämtlichen diesen Komponenten aufge-
nommen werden.
Im bisher bekannten Stand der Technik konnten derar-
tige Kräfte nur von den Längs- und Seitenwänden auf-
genommen werden, denn es waren die Doppelseiten-
wände schmäler als diese ausgeführt, womit sich die
Doppelseitenwände nicht am Trayboden abstützen und
somit keine Kräfte in diesen einleiten konnten.
Da erfindungsgemäß auch die Doppelseitenwände vol-
le Trayhöhe aufweisen, können sie zusätzlich zu den
Längs- und Seitenwänden vertikal wirkende Kräfte auf-
nehmen bzw. übertragen, womit das Verpackungstray

eine wesentlich höhere Stabilität erhält. Insbesondere
ist die Gefahr, daß ein Verpackungstray von den (Ge-
wichts-)Kräften, welche die über ihn gestapelten Trays
ausüben, zerdrückt wird, deutlich herabgesetzt.
Durch die zweifache Vorfaltung des Stanzzuschnittes
(erstens sind die Längsseitenwände umgefaltet und da-
mit auf den Trayboden aufgelegt, zweitens sind die Dop-
pelseitenwände gefaltet und damit auf die Längsseiten-
wände aufgelegt) kann das Verpackungstray vom Ver-
wender ohne Zuhilfenahme von Aufrichtemaschinen
von einem flach gefalteten Anlieferzustand zeitsparend
mit nur einem Handgriff aufgerichtet werden.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, daß an die Doppelseitenwände ebenfalls in
voller Trayhöhe ausgebildete Doppelseiteneinfaltecken
biegsam angelenkt sind.
Es liegen hiermit weitere Komponenten vor, die vertikal
auf das Tray wirkende Kräfte aufnehmen können, womit
die Stabiltiät des Trays abermals deutlich erhöht werden
kann.
Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung kann darin
liegen, daß an zumindest eine Hälfte der Einfaltecken
Distanzlaschen biegsam angelenkt sind.
Diese Distanzlaschen kommen beim Auffalten des Ver-
packungstrays im Bereich der oberen Kanten der Sei-
tenwand bzw. der ihr zugeordneten Doppelseitenwand
zu liegen und bewirken dabei eine Beabstandung zwi-
schen Seitenwand und Doppelseitenwand. Es wird die
zwischen Seitenwand und Doppelseitenwand gebildete
Auflagefläche des Verpackungstrays verbreitert, was
seine Stapelfähigkeit wesentlich erhöht.
Die Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf
die beigeschlossenen Zeichnungen näher erläutert. Da-
bei zeigt:

Fig.1 eine Draufsicht auf einen offenen, d.h. noch
überhaupt nicht gefalteten Stanzzuschnitt für ein er-
findungsgemäßes Verpackungstray;
Fig.2 eine Draufsicht auf den Stanzzuschnitt ge-
mäß Fig.1 mit eingefalteten Längswänden a und
Einfaltecken f/g;
Fig.3 eine Draufsicht auf den Stanzzuschnitt ge-
mäß Fig.2 mit überstülpend gefalteten Doppelsei-
tenwänden b;
Fig.4 ein erfindungsgemäßes Verpackungstray
während des Auffaltvorganges im Schrägriß;
Fig.5 das in Fig.4 Gezeigte in derselben Ansicht bei
weiter forgeschrittenem Auffaltvorgang;
Fig.6 die linke Trayhälfte bei vertikal aufgefalteten
Längs- und Seitenwänden a,e im Schrägiß;
Fig.7 die rechte Trayhälte bei vertikal aufgefalteten
Längs- und Seitenwänden a,e, teilweise umgefalte-
ter Doppelseitenwand b und teilweise hochgefalte-
ten Doppelseiteneinfaltecken h;
Fig.8 eine Draufsicht auf einen um Distanzlaschen
j,k ergänzten Stanzzuschnitt für ein erfindungsge-
mäßes Verpackungstray im offenen, d.h. noch
überhaupt nicht gefalteten Zustand und
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Fig.9 das in Fig.8 Dargestellte in derselben Ansicht
mit anders ausgeführten Distanzlaschen j.

[0003] Ein in Fig.1 gezeigter Stanzzuschnitt weist ei-
nen Trayboden c, gegenüberliegende Längswände a,
Seitenwände e und überfaltbare Doppelseitenwänden
b auf. Die Doppelseitenwände b sind dabei über Dop-
pelbiegerillungen i gelenkig mit den Seitenwänden e
verbunden. Die Eckverbindungen zwischen den Längs-
wänden a und den Seitenwänden e sind in Form von
Einfaltecken f/g ausgebildet, was den Auffaltvorgang
der Traywände erleichtert. Die Einfaltecken besitzen ei-
ne 45°-Biegerillung d, die eine scharnierartige Einfal-
tung um 180° ermöglicht, wenn die sie verbindenden
Längswände a und Seitenwände e um 90° zum Boden
aufgefaltet werden (Fig.4). Die Fixierung der halbierend
gefalteten Einfaltecke f/g erfolgt in Endstadium des Auf-
richtevorganges durch Überstülpen der Doppelseiten-
wände b.
Das erfindungsgemäße Verpackungstray wird nicht als
flacher Zuschnitt in den Handel gebracht, vielmehr wird
dieses zwecks Ermöglichung eines besonders rasch
ablaufenden Auffaltvorganges werksseitig in zwei Falt-
vorgängen vorgefaltet.
Fig.2 zeigt den abgeschlossenen ersten Faltvorgang,
bei dem die Längswände a gemeinsam mit den Einfalt-
ecken f/g um 180° bis zum Trayboden c umgefaltet wur-
den.
Im zweiten Faltvorgang gemäß Draufsicht Fig.3 wurden
in analoger Weise auch die Doppelseitenwände b über
die Einfaltecken f/g übergefaltet, die bereits auf den Sei-
tenwänden e aufliegen.
Durch das Eigengewicht der Doppelseitenwände b kön-
nen sich die Längswände a mit den Einfaltecken f/g
während der Lagerung und des Transportes der flach
gefalteten Trays nicht selbsttätig öffnen, womit es nicht
notwendig ist, die Einfaltecken f/g mit den Seitenwän-
den e zu verkleben. Dies gilt insbesonders, wenn die
Doppelseitenwände b zusätzlich angelenkte Doppelsei-
teneinfaltecken h besitzen.
In der hiermit möglichen Einsparung einer Verklebung
der Einfaltecken f/g beim Herstellverfahren des erfin-
dungsgemäßen Verpackungstrays liegt ein weiterer
Vorteil der Erfindung.
[0004] Der vom Erwerber/Benutzer des erfindungs-
gemäßen Verpackungstrays vorzunehmende Aufrichte-
vorgang gestaltet sich denkbar einfach und kann damit
besonders rasch durchgeführt werden:
Es brauchen lediglich die Seitenwände e vertikal aufge-
richtet werden, was durch Bewegung der Doppelbiege-
rillungen i in Richtung Tray-Inneres bewirkt wird. Dabei
werden automatisch die Längswände a vertikal aufge-
richtet, weil die Seitenwände e über die Einfaltecken f/
g mit den Längswänden a verbunden sind.
Fig.6 zeigt eine Trayhälfte, bei der sich die Doppelsei-
tenwand b bereits im rechten Winkel zu den Längswän-
den a befindet; die Doppelseiteneinfaltecken h liegen im
Bereich Ihrer Faltlinien an den Oberkanten der Längs-

wände a auf.
Bei Fig.7 wurde -als letzter Schritt des Aufrichtevorgan-
ges- die Doppelseitenwand b bereits nach unten in
Richtung des Trayinnenraumes gedückt, wodurch sich
die Doppelseiteneinfaltecken h zwangsläufig und ohne
Zutun des Bedienungspersonals um 90° hochgedrückt
haben und in dieser Position synchron zur Bewegung
der Doppelseitenwand b nach unten gleiten können, bis
sie an den Längswänden a fluchtend anliegen (Fig.5,
rechtsseitige Darstellung).
Die Doppelseitenwand b wird in ihrer vertikal zum Tray-
boden c verlaufenden Endposition fixiert, was am ein-
fachsten mit an die freien Seitenkanten der Doppelsei-
tenwände b angeformte Ansätze 1 erfolgt, welche in in
den Trayboden c eingebrachte Ausnehmungen m ein-
greift (vgl. Fig.5).
Fig 5 zeigt beispielhaft an der linken Seitenwand e die
gefalteten Einfaltecken f/g, bei denen die Flächen f in
dieser Position sichtbar sind; die zweite dreiecksförmige
Hälfte g liegt unsichtbar dahinter an der Seitenwand e
an. Die Doppelseitenwand b steht, der besseren Dar-
stellung wegen, vertikal nach oben. An der rechten Seite
der schematischen Traydarstellung in Fig.5 ist die Dop-
pelseitenwand b bereits vertikal eingefaltet und bildet
mit ihrer Außenseite die Innenfläche einer Trayseiten-
wand.
Ein wesentliches Element der vorliegenden Erfindung
ist es, daß die Doppelseitenwände b ebenso wie die Sei-
tenwände e, die Längswände a und die Einfaltecken f/
g in voller Trayhöhe ausgebildet sind. Alle diese Kom-
ponenten wirken somit als Stapelstützelemente, womit
das erfindungsgemäße Verpackungstray ein tragfähi-
ges Stapeltray (auch Verpackungs-Steige genannt) ist.
In den Ausführungsformen der beigeschlossenen
Zeichnungen sind stets an die Doppelseitenwände b
biegsam angelenkte Doppelseiteneinfaltecken h vorge-
sehen, welche Doppelseiteneinfaltecken h ebenfalls in
voller Trayhöhe ausgebildet sind. Es ist nicht zwingend
notwendig, solche Doppelseiteneinfaltecken h vorzuse-
hen, es hat aber den Vorteil, daß damit weitere, die Tray-
wände verstärkende Elemente gegeben sind, welche zu
einer abermaligen Steigerung der Tray-Gesamtfestig-
keit führen.
Vorteilhaft ist desweiteren, daß die um 180° eingefalte-
ten Einfaltecken f/g eine räumliche Distanzierung der
Seitenwände e und Doppelseitenwände b bewirken.
Dadurch entsteht an deren Oberkante eine verbreiterte,
durch die Doppelbiegerillung i definierte Auflagefläche,
was ein besseres und sicheres Übereinanderstapeln
der Trays begünstigt.
In den in Fig.8 und 9 dargestellten Ausführungsformen
sind an jene Hälften g der Einfaltecken f/g, welche den
Doppelseitenwänden b unmittelbar benachbart liegen,
Distanzlaschen j biegsam angelenkt.
Diese Distanzlaschen j können -so wie in Fig.8 darge-
stellt- schmäler bzw. im wesentlichen gleich breit sein
als die zwischen den beiden Rillungen der Doppelbie-
gerillung i liegende Fläche.
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Häufiger und vor allem dann, wenn der Stanzzuschnitt
aus einem relativ dünnwandigen Material gebildet ist,
können die Distanzlaschen j breiter als diese Fläche
ausgeführt werden. Sind Doppelseiteneinfaltecken h
vorgesehen, so sind die Distanzlaschen j in diesem Fall
in diese hineinragend ausgeführt, so wie dies in Fig.9
dargestellt ist.
Beim ersten Faltvorgang kommen diese Distanzla-
schen j -so wie in Fig.10 dargestellt- auf Höhe der Dop-
pelbiegerillung i zu liegen. Wird jetzt im zweiten Faltvor-
gang die Doppelseitenwand b umgefaltet, werden die
Distanzlaschen j mitgefaltet und jeweils zwischen den
Seitenwänden e und den ihnen zugeordneten Doppel-
seitenwänden h eingeklemmt und zwar entlang ihrer
dem Trayboden c gegenüberliegenden Seitenkanten.
Die Distanzlaschen j bewirken somit eine Verbreiterung
der Seitenwände des Verpackungstrays, womit dieses
eine vergrößerte Fläche zur Aufnahme von über dieses
Tray gestapelter weiterer Trays hat.
Wie in Fig.8 dargestellt, können auch an die Hälften f
der Einfaltecken f/g Distanzlaschen k biegsam ange-
lenkt sein. Beim Umfalten der Längswände a im Zuge
des ersten werkseitig vorgenommenen Faltvorganges
kommen diese Distanzlaschen k zunächst normal zur
Doppelbiegerillung i zu liegen (vgl. Fig.10). Bei der vom
Erwerber/Benutzer vorgenommenen Aufrichtung der
Längswände a kommen dann die Distanzlaschen k im
Bereich der Doppelbiegerillung i zu liegen (vgl. Fig.5).
Genauso wie die Distanzlaschen j werden die an die
Hälften f angeformten Distanzlaschen k beim Umfalten
der Doppelseitenwände b mitgefaltet sowie zwischen
diesen und den Seitenwänden e eingeklemmt und be-
wirken so eine Verbreiterung der Fläche zur Aufnahme
von auf das Verpackungstray aufgestapelter weiterer
Trays.
Die Distanzlaschen k können alternativ zu den Distanz-
laschen j vorgesehen sein. Es ist allerdings auch mög-
lich, gleichzeitig an beide Hälften f,g der Einfaltecken f/
g Distanzlaschen j,k anzuformen.
Sind dabei die Distanzlaschen j,k -so wie in Fig.8 dar-
gestellt- auf gleicher Höhe angeordnet, kommen sie
beim Aufrichten des Verpackungstrays übereinander zu
liegen, womit die mit ihnen erzielte Seitenwand-Verbrei-
terung größer ist, als wäre nur eine der beiden Distanz-
laschen j,k vorgesehen.
Die Distanzlaschen j,k können aber auch so angeordnet
werden, daß sie im aufgerichteten Zustand des Verpak-
kungstrays seitlich nebeneinander zu liegen kommen,
womit die Seitenwände wieder nur um einfache Distanz-
laschen-Breite verbreitert werden. Es sind hier aber die
Distanzlaschen j,k über weitere Abschnitte der Seiten-
wand-Erstreckung verteilt, womit das Ausmaß der er-
zielten Seitenwand-Verbreiterung über weitere Seiten-
wand-Abschnitte konstant ist.

Bezugszeichenliste

[0005]

a Längswand
b Überstülpbare Doppelseitenwand
c Kartonboden
d 45°-Biegerillungen in den Einfaltecken f/g
e Seitenwand, angelenkt am Kartonboden c
f Hälfte der Einfaltecken, die an den Längswänden
a angrenzen
g Hälfte der Einfaltecken, die an den Seitenwänden
e angrenzen
h Doppelseiteneinfaltecken
i Doppelbiegerillung zur distanzierten Umfaltung
von e + b
j,k Distanzlaschen

Patentansprüche

1. Maschinell vorgefaltetes, manuell rasch auffaltba-
res, stapelbares Verpackungstray (Fig. 4+5), das
aus einem Stanzzuschnitt (Fig. 1) gebildet ist, mit
Trayboden (c), Längswänden (a), Seitenwänden
(e), Doppelseitenwänden (b) und 45° scharnierartig
umfaltbaren Einfaltecken (f/g), bei dem bei der Her-
stellung in einem ersten Faltvorgang die Längswän-
de (a) (Fig.2) mit den angelenkten Einfaltecken (f/
g) und in einem zweiten Faltvorgang die Doppelsei-
tenwände (b) um 180° umgefaltet werden (Fig.3),
dadurch gekennzeichnet, daß die Doppelseiten-
wände (b) ebenso wie die Seitenwände (e), die
Längswände (a) und die Einfaltecken (f/g) in voller
Trayhöhe und somit als Stapelstützelemente aus-
gebildet sind.

2. Verpackungstray nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an die Doppelseitenwände (b)
ebenfalls in voller Trayhöhe ausgebildete Doppel-
seiteneinfaltecken (h) biegsam angelenkt sind.

3. Verpackungstray nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß an zumindest eine Hälfte (f,
g) der Einfaltecken (f/g) Distanzlaschen (j,k) bieg-
sam angelenkt sind.
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